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Herrichten der
Geländeoberfläche

22

DIN 276 Tabelle 1 – Kostengliederung

214 Herrichten der Geländeoberfläche
Roden von Bewuchs, Planieren, Bodenbewegungen einschließlich Oberbodensicherung, soweit nicht in der 
KG 500 erfasst

DIN 276 Tabelle 2 – Mengen und Bezugseinheiten der ersten Ebene der Kostengliederung

Einheit m2

Bezeichnung Grundstücksfläche (GF)
Ermittlung Gesamte Grundstücksfläche nach DIN 277-1

Bodenauftrag
Bauwerk

Bodenabtrag

ursprünglicher Geländeverlauf

In dieser Kostengruppe enthalten
 Roden von Bewuchs (z. B. Fällen von Bäumen, Entfernen von Gehölzen, Sträuchern und Hecken, Entfernen von Wurzel-

stöcken)
 Planieren der Geländeoberfläche
 Bodenbewegungen (z. B. Bodenabtrag von Geländeüberhöhungen, Bodenauftrag in Geländeabsenkungen)
 Sichern des Oberbodens (z. B. Aushub und Abschieben des Oberbodens, Zwischenlagern in Mieten, Aufbereiten und Pflegen 

der Mieten)

In anderen Kostengruppen enthalten
 Sicherungsmaßnahmen (z. B. Sichern von Bewuchs und Vegetationsschichten) KG 211
 Abbruchmaßnahmen KG 212
 Altlastenbeseitigung KG 213
 Herrichten der Geländeoberfläche KG 214
 Kampfmittelräumung KG 215
 Kulturhistorische Funde KG 216
 Sonstiges zur KG 210 KG 219
 Oberbodenarbeiten, Bodenarbeiten, Erdbaumaßnahmen für Baukonstruktionen des Bauwerks (z. B. Herstellung 

und Umschließung von Baugruben, Baugräben, Dämmen, Wällen und Einschnitten)
KG 310

 Gründung und Unterbau für Baukonstruktionen des Bauwerks (z. B. Baugrundverbesserung, Bodenaustausch, 
Verdichtung, Einpressung, Ankerung, Stützmaßnahmen, Bodenlockerung, Bodenaushub für Flachgründungen 
und Bodenplatten des Bauwerks)

KG 320

 Dachbeläge (z. B. Dachbegrünungen, Wiederverteilen von Boden zur Überdeckung von Dachflächen) KG 363

 Oberbodenarbeiten, Bodenarbeiten, Erdbaumaßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen (z. B. Herstellung 
und Umschließung von Baugruben, Baugräben, Dämmen, Wällen und Einschnitten)

KG 510

 Gründung und Unterbau in Außenanlagen und Freiflächen (z. B. Baugrundverbesserung, Bodenaustausch, Ver-
dichtung, Bodenlockerung, Bodenaushub für Flachgründungen und Bodenplatten)

KG 520

 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung zur Vorbereitung von Pflanzflächen KG 571

Erläuterungen
Nach § 202 Schutz des Mutterbodens des Baugesetzbuchs (BauGB) ist Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung bau-
licher Anlagen sowie bei wesentlichen anderen Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, in nutzbarem Zustand zu 
erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen.




